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Ab 2026 treten in der Schweiz verschie­
dene neue Gesetze und Verordnungen in 
Kraft. Hier eine Übersicht der wichtigs­
ten Neuerungen.

Patentrecht

Vorgesehen ist eine Totalrevision der Ver­
ordnung über die Erfindungspatente (Pa­
tentverordnung, PatV). Das Parlament 
hat am 15. März 2024 die Teilrevision 
des Patentgesetzes (PatG) verabschiedet 
und damit insbesondere folgende Neue­
rungen beschlossen:

	› Obligatorische Recherche und obliga­
torischer Bericht zum Stand der Tech­
nik zu jeder Patentanmeldung
	› Fakultative Vollprüfung
	› Verwendung englischsprachiger tech­
nischer Unterlagen
	› Ersatz des bisherigen Einspruchsver­
fahrens durch eine erweiterte Beschwer­
demöglichkeit
	› Erhöhung der Rechtssicherheit und 
Transparenz für Anmelder

Gestützt darauf müssen die entsprechen­
den Ausführungsbestimmungen auf Ver­
ordnungsstufe angepasst und ergänzt 
werden. Dies wird zum Anlass genom­

men, die Patentverordnung vollständig 
zu überarbeiten (Totalrevision). Dabei 
sollen auch der elektronische Verkehr 
sowie die elektronische Datenverwal­
tung erleichtert und bestehende Digita­
lisierungshürden beseitigt werden.

Kartellrecht

Das Departement für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung (WBF) setzte 2023 eine 
unabhängige Expertenkommission ein, die  
die notwendigen Grundlagen für die Erar­
beitung einer sachlich fundierten und breit 
abgestützten Reform der Wettbewerbs­
behörden erstellte. Das Resultat ist, dass 
der Bundesrat nun folgende Ziele verfolgt:

	› Die Trennung zwischen Untersuchung 
durch das Sekretariat und Entscheid 
durch die Kommission wird durch drei 
Massnahmen wirksamer ausgestaltet.
	› Die Kommission wird verkleinert und 
fachlich fokussiert.
	› Die Mitwirkung der Kommission oder 
einzelner Kommissionsmitglieder ent­
fällt bei der Untersuchung.
	› Die Rolle des Sekretariats in der Ent­
scheidberatung der WEKO wird gesetz­
lich geregelt.

Die Verteidigungsmöglichkeiten der be­
schuldigten Unternehmen werden ge­
stärkt. Erstens muss das Sekretariat ihnen 
nach Abschluss der wesentlichen Ermitt­
lungen und in der Regel ein Jahr nach Er­
öffnung der Untersuchung das vorläufige 
Beweisergebnis mitteilen, zu welchem 
sie Stellung nehmen und Beweisanträge 

	› Regula Heinzelmann

Gesetzesänderungen 2026 I

Die wichtigsten Revisionen  
für die nächsten Jahre
Auch 2026 treten wieder einige Gesetzesänderungen in Kraft. Dazu gehört unter anderen die 

Revision des Werkvertragsrechts; weiter sind neue Bestimmungen im Umweltrecht, Pa-

tentrecht, Datenschutz und in der IT-Politik vorgesehen.

kurz & bündig

	› Im Rahmen der Revision der Pa-
tentverordnung sollen der elek
tronische Verkehr und die 
elektronische Datenverwaltung
erleichtert sowie Digitalisie-
rungshürden beseitigt werden. 

	› Das Strassenverkehrsgesetz und 
die Verkehrsregelnverordnung 
werden revidiert. Es werden zu-
sätzliche Ausnahmen zum Sonn-
tags- und Nachtfahrverbot 
vorgesehen sowie die Regelun-
gen bezüglich Bewilligungen  
für Ausnahmefahrzeuge und 
-transporte präzisiert. 

	› Die Gas-Versorger sind dazu  
verpflichtet, bis 2028 jeweils 
für den Winter eine Gas-Reserve 
von 15 Prozent des durchschnitt-
lichen nationalen Jahresver-
brauchs zu halten.

!
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stellen können. Zweitens wird eine ge­
setzliche Grundlage für die Anwendung 
von Datenraumverfahren in der Unter­
suchung geschaffen. Das Beschwerde­
verfahren wird durch die Einführung von 
nebenamtlichen Fachrichtern gestärkt 
und beschleunigt. Zur Stärkung des Be­
schwerdeverfahrens soll auch eine Locke­
rung des Konzentrationsgrundsatzes bei 
der Beschwerdeeinreichung beitragen.

Weiter hat der Bundesrat 2023 die Bot­
schaft zur Teilrevision des Kartellgesetzes 
verabschiedet. Damit wird die Wirksam­
keit des Kartellgesetzes verbessert. Das 
Kernelement dieses Revisionsvorhabens 
bildet die Modernisierung der schweizeri­
schen Zusammenschlusskontrolle. Durch 
den Wechsel vom heutigen qualifizierten 
Marktbeherrschungstest zum Significant-
Impediment-to-Effective-Competition-
Test (SIEC-Test) wird der kartellrechtliche 
Prüfstandard bei Unternehmenszusam­
menschlüssen der internationalen Praxis 
angepasst. Neben dieser Modernisierung 
der Zusammenschlusskontrolle wird das 
Kartellzivilrecht gestärkt und das Wider­
spruchsverfahren verbessert.

Schuldbetreibung und Konkurs

Die Gebührenverordnung zum Bundes­
gesetz über Schuldbetreibung und Kon­
kurs (GebV SchKG) wird wie folgt geän­
dert. eSchKG ist ein Standard für den 
Austausch von elektronischen Betrei­
bungsdaten zwischen natürlichen Perso­
nen, juristischen Personen des privaten 
und des öffentlichen Rechts sowie Betrei­
bungsämtern. Für den Beitritt und den 
Zugang zum eSchKG-Verbund werden 
von jedem Teilnehmer im eSchKG-Ver­
bund einmalige Kosten von 400 Franken 
erhoben. Ab dem zweiten Kalenderjahr 
werden für die Erneuerung des Zugangs 
zum Verbund die folgenden jährlichen 
Gebühren erhoben:

	› für einen logischen Teilnehmer:  
140 Franken
	› für einen physischen Teilnehmer:  
380 Franken.
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Wird in einer geschlossenen Benutzer­
gruppe über die elektronische Übermitt­
lung im Rahmen von Zivil- und Strafpro­
zessen sowie von Schuldbetreibungs- und 
Konkursverfahren (eSchKG-Verbund) ein 
Betreibungsbegehren oder ein Begehren 
für einen Auszug aus dem Betreibungs­
register eingereicht, so erhebt das Bun­
desamt für Justiz (BJ) vom betroffenen 
Betreibungsamt eine Gebühr von 60 Rap­
pen pro Begehren. Diese Änderungen 
treten am 1. Januar 2026 in Kraft.

Arbeitsrecht

Artikel 329e Obligationenrecht (OR) sieht 
neu einen unbezahlten Urlaub von einer 
Arbeitswoche für Angestellte bis zum 
vollendeten 30. Altersjahr vor, die sich 
im Rahmen der ausserschulischen Ju­
gendarbeit engagieren. Seit dem 1. Ja­
nuar 2011 gilt für Hausangestellte in Pri­
vathaushalten die Verordnung über den 
Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmer 
in der Hauswirtschaft (NAV Hauswirt­
schaft). Der NAV Hauswirtschaft soll um 
drei Jahre verlängert und der Mindest­
lohn angepasst werden.

Das Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation Nr. 190 über die Be­
seitigung von Gewalt und Belästigung 
in der Arbeitswelt und Nr. 191 zur Än­
derung von Normen infolge der Aner­
kennung eines sicheren und gesunden 
Arbeitsumfelds als grundlegendes Prin­
zip soll genehmigt werden.

Revidiert wurde auch die Verordnung des 
SBFI über die berufliche Grundbildung 
Systemgastronomiefachfrau EFZ / Sys­
temgastronomiefachmann EFZ: Die beruf­
liche Grundbildung dauert drei Jahre. In­
habern eines eidgenössischen Berufsat­
tests als Systemgastronomiepraktiker EBA 
wird ein Jahr der beruflichen Grundbil­
dung angerechnet. Die Bildung in berufli­
cher Praxis im Betrieb umfasst über die 
ganze Dauer der beruflichen Grundbil­
dung im Durchschnitt vier Tage pro Wo­
che. Der obligatorische Unterricht an der 
Berufsfachschule umfasst 1220 Lektionen.

Datenschutz

Mit der Totalrevision des Datenschutz­
gesetzes vom 25. September 2020 (DSG) 
wurde die Bearbeitung von Daten juris­
tischer Personen vom Geltungsbereich 
des DSG ausgenommen. Damit Bundes­
organe auch nach Ablauf der fünfjährigen 
Übergangsfrist von Artikel 71 DSG über 
hinreichende Rechtsgrundlagen für die 
Bearbeitung und Bekanntgabe von Da­
ten juristischer Personen verfügen, wird 
im Regierungs- und Verwaltungsorga­
nisationsgesetz (RVOG) neu vorgesehen, 
dass sich die spezialrechtlichen Bestim­
mungen zum Schutz von Personendaten 
weiterhin auch auf Daten juristischer 
Personen beziehen.

Zudem werden mit der Vorlage die grund­
rechtlich geschützten Ansprüche, die den 
juristischen Personen gegenüber daten­
bearbeitenden Bundesorganen zustehen 
(namentlich das Auskunfts-, Berichti­
gungs- und Löschungsrecht), ausdrück­
lich auf Gesetzesstufe geregelt und kon­
kretisiert. Die Vorlage betrifft nur den 
Schutz von Daten juristischer Personen 
bei der Bearbeitung durch Bundesorgane 
und tangiert nicht die Bearbeitung von 
Daten juristischer Personen durch private 
Personen. Für Private entstehen somit 
keine neuen Pflichten.

IT- und Informationspolitik

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 
22. Oktober 2025 die Vernehmlassung zu 
einer Änderung des Finanzinstitutsgeset­
zes eröffnet. Ziel der Vorlage ist es, die Rah­
menbedingungen für die Marktentwick­
lung, die Standortattraktivität sowie die In­
tegration innovativer Finanztechnologien 
in das bestehende Finanzsystem zu ver­
bessern. Zugleich sollen damit verbundene 
Risiken bei der Finanzstabilität, der In­
tegrität und beim Anleger- und Kunden­
schutz eingedämmt werden. Die Vernehm­
lassung dauert bis zum 6. Februar 2026.

Über das E-ID-Gesetz haben wir ausführ­
lich informiert. Inzwischen wurden ei­

nige Beschwerden gegen die Abstimmung 
eingereicht, die ans Bundesgericht wei­
tergeleitet werden. Anlass dafür ist, dass 
die Swisscom die Ja-Kampagne als staats­
naher Betrieb finanziell unterstützt hat. 
Es ist also noch nicht sicher, ob das E-ID-
Gesetz wie vorgesehen in Kraft tritt oder 
ob eine weitere Abstimmung durchge­
führt wird.

Mit dem Bundesgesetz über die Förderung 
des Ausbaus von Breitbandinfrastruktu­
ren (Breitbandfördergesetz, BBFG) soll 
ein befristetes Förderprogramm geschaf­
fen werden, welches den landesweiten 
Ausbau passiver Fernmeldeinfrastruk­
turen für feste Gebäudeanschlüsse mit 
Übertragungsraten von mindestens 1 Gi­
gabit pro Sekunde im Download anstos­
sen soll. Die Subventionierung soll nur 
dort gewährt werden, wo der Ausbau 
durch die Marktteilnehmer nicht eigen­
wirtschaftlich realisiert werden kann.

Ab dem 1. Januar 2026 wird der jährliche 
Bundesbeitrag für die regionale und lo­
kale Presse um 10 Millionen Franken auf 
40 Millionen Franken erhöht. Das hat der 
Bundesrat an seiner Sitzung vom 15. Ok­
tober 2025 beschlossen.

Verkehr

Der Bundesrat hat im Oktober 2025 be­
schlossen, die Zulassung von Motorfahr­
zeugen zu digitalisieren und zu verein­
fachen. Damit verringert sich der Auf­
wand beim Zulassungsprozess für alle 
beteiligten Stellen. Die Neuerungen tre­
ten am 1. Januar 2026 in Kraft.

Ab dem 5. Juli 2026 werden in der Euro­
päischen Union für neu zugelassene Fahr­
zeuge nur noch elektronische Überein­
stimmungsbescheinigungen (eCoC) aus­
gestellt. Diese ersetzen die bisherigen 
CoC in Papierform. Betroffen sind sämt­
liche Fahrzeugkategorien mit EU-Gesamt­
genehmigung – von Personenwagen über 
Nutzfahrzeuge bis hin zu Anhängern. Mit 
dem eCoC wird der administrative Auf­
wand für die Fahrzeugzulassung deutlich 
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reduziert. Hersteller, Importeure, Händ­
ler, Zulieferer, Spediteure, Werkstätten 
und Behörden erhalten direkten Zugriff 
auf die relevanten Fahrzeugdaten. Damit 
wird der Zulassungsprozess einfacher 
und effizienter.

Über 80 Prozent der in der Schweiz zu­
gelassenen Fahrzeuge beruhen auf einer 
europäischen Gesamtgenehmigung, daher 
hat der Bundesrat das nationale Recht an­
gepasst. So profitiert auch die Schweiz vom 
neuen, weitgehend papierlosen Verfahren.

Das Strassenverkehrsgesetz und die Ver­
kehrsregelnverordnung werden revidiert. 
Es werden zusätzliche Ausnahmen zum 
Sonntags- und Nachtfahrverbot vorge­
sehen sowie die Regelungen bezüglich 
Bewilligungen für Ausnahmefahrzeuge 
und -transporte präzisiert.

Am 21. März 2025 hat das Parlament die 
Revision des Bundesgesetzes über den 
Transport von Gütern auf der Schiene, 
auf dem Wasser und mit Seilbahnen (BBl 
2025 1103) verabschiedet. In dem Zu­
sammenhang sind eine Totalrevision der 
Gütertransportverordnung und weitere 
Verordnungsänderungen im Bereich Gü­
tertransport vorgesehen.

Energie

Die Schweizer Gas-Versorger sind dazu 
verpflichtet, neu bis 2028 jeweils für 
den Winter eine Gas-Reserve im Umfang 
von 15 Prozent des durchschnittlichen 
nationalen Jahresverbrauchs zu halten. 
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom  
15. Oktober 2025 die entsprechende 
Verordnung verlängert und angepasst. 
Damit hat die Schweiz für die nächsten 
drei Winter eine Gas-Reserve.

Die EU hat am 18. Juli 2025 ihre Verord­
nung um zwei Jahre verlängert, welche 
die Rolle der Gasspeicherung bei der Si­
cherung der Gasversorgung vor der Win­
tersaison regelt. Analog zur EU-Regelung 
verlängert der Bundesrat die Speicher­
verpflichtung für die Winter 2026/2027 

und 2027/2028. Damit beteiligt sich die 
Schweiz weiterhin solidarisch an der eu­
ropaweiten Befüllung der Gasspeicher.

Mit einer Änderung des Bundesgesetzes 
über subsidiäre Finanzhilfen zur Rettung 
systemkritischer Unternehmen der Elek­
trizitätswirtschaft (FiREG) soll die Gel­
tungsdauer des FiREGs um fünf Jahre bis 
zum 31. Dezember 2031 verlängert wer­
den, damit Bundesrat und Parlament 
mehr Zeit haben, um eine Nachfolgere­
gelung auszuarbeiten und entsprechend 
in Kraft zu setzen.

Die Elektrizitätskommission (ElCom) hat 
eine Mindestkapazität von 400 Megawatt 
an thermischer Reservekraftwerksleis­
tung ab 2025 empfohlen. Da die bestehen­
den Verträge der Reservekraftwerke Birr, 
Monthey und Cornaux 2026 auslaufen 
und neue Reservekraftwerke bis dahin 
noch nicht verfügbar sein werden, muss 
die Winterreserveverordnung (WResV) 
bis Ende 2030 verlängert werden. Diese 
Verlängerung ist notwendig, da die Re­
vision des Stromversorgungsgesetzes 
(StromVG) mehr Zeit in Anspruch nimmt 
als geplant. Zusätzlich wird die Aggre­
gationsgrenze für Notstromgruppen und 
WKK-Anlagen von 5 auf 30 MW erhöht.

Umweltrecht

Die revidierte CO₂-Verordnung tritt am  
1. Januar 2026 in Kraft. Die Revision um­
fasst hauptsächlich notwendige Anpassun­
gen im Schweizer Emissionshandelssys­
tem, die eine äquivalente Weiterentwick­
lung mit dem Emissionshandelssystem 
der Europäischen Union sicherstellen. Die 
erforderlichen gesetzlichen Grundlagen 
und die Kompetenzen des Bundesrates 
sind im revidierten CO₂-Gesetz festgelegt, 
das seit Januar 2025 gilt.

Die Revision der Lärmschutz-Verordnung 
(LSV) soll die Umsetzung neuer USG-
Bestimmungen unterstützen. Einerseits 
möchte der Bundesrat die neuen Anfor­
derungen weiter konkretisieren. Ande­
rerseits möchte er Widersprüche in der 
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Weiterführende Links 

www.kmu-magazin.ch/gesetzesaenderungen2026
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LSV und zwischen USG und LSV beseiti­
gen. Schliesslich fallen durch die Ände­
rungen auf Gesetzesstufe die lärmschutz­
rechtlichen Anforderungen an die Er­
schliessung weg.

Bis zum Frühling 2026 sind Anpassungen 
von Verordnungen des Umweltrechts ge­
plant, namentlich für die Abfall-Verord­
nung (VVEA), die Verordnung über Ge­
tränkeverpackungen (VGV) und die Ver­
packungsverordnung (VerpV).

Weiter ist eine Teilrevision des Wasser­
rechtsgesetzes (WRG) vorgesehen. Die Än­
derung des WRG dient der Umsetzung 
von Punkt 2 der Motion 23.3498 UREK-N: 
«Ehehafte Wasserrechte schützen und ei­
nen klaren Rahmen für die Anwendung der 
Restwasserbestimmungen schaffen». Diese 
Änderung erfordert auch eine Anpassung 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs.

Die EDI-Verordnungen über Fachbewilli­
gungen im Bereich Chemikalien werden 
totalrevidiert. Die Verordnungen schrei­
ben vor, dass Personen, die beruflich oder 
gewerblich bestimmte Stoffe oder Zube­
reitungen verwenden, eine Prüfung ab­
legen oder ihre Kenntnisse nachweisen 
müssen. Mit der geplanten Totalrevision 
sollen insbesondere die Aufgaben der 
zuständigen Stellen neu geregelt und 
eine stringente Weiterbildungspflicht 
für Fachbewilligungsinhaber eingeführt 
werden. In Bezug auf Landwirtschaft sind 
folgende Änderungen vorgesehen:

	› Das Bundesgesetz über Pflanzen aus 
neuen Züchtungstechnologien wird an­
gepasst. Das Parlament hat den Bun­
desrat beauftragt, einen Erlassentwurf 
für eine risikobasierte Zulassungsre­
gelung für Pflanzen aus neuen Züch­
tungstechnologien auszuarbeiten (Art. 
37a Abs. 2 GTG). Mit dem vorliegenden 
Gesetzesentwurf setzt der Bundesrat 
diesen Auftrag um.
	› Änderungen von zwölf landwirtschaft­
lichen Verordnungen bezwecken die 
Stärkung der pflanzlichen Produktion 
und die verstärkte Ausrichtung der 
Tierzuchtförderung auf die Nachhal­

tigkeit. Die neuen Bestimmungen sol­
len ab 1. Januar 2026 in Kraft treten.
	› Eine vorgeschlagene Änderung des 
Anhangs über Biozidprodukte soll die 
Verwendung von Biozidprodukten für 
die Bekämpfung invasiver gebiets­
fremder oder krankheitsübertragender 
Arthropoden und krankheitserregen­
der oder -übertragender Mikroorga­
nismen im Wald neu in Ausnahmefäl­
len ermöglichen.

CH-EU-Informationsaustausch

Die Schweiz und die Europäische Union 
(EU) haben am 20. Oktober 2025 in Brüs­
sel das Änderungsprotokoll zum Abkom­
men über den automatischen Informa­
tionsaustausch über Finanzkonten zur 
Förderung der Steuerehrlichkeit bei in­
ternationalen Sachverhalten unterzeich­
net. Mit dem Änderungsprotokoll wird  
das Abkommen an den geänderten OECD-
Standard angepasst und mit neuen Bestim­
mungen zur Amtshilfe bei der Einziehung 
von Mehrwertsteuerforderungen ergänzt.

Seit 2017 wird der automatische Infor­
mationsaustausch (AIA) zwischen der 
Schweiz und der EU mittels des AIA-

Abkommens umgesetzt. Das Abkommen 
enthält zudem Bestimmungen zur Quel­
lensteuerbefreiung von Dividenden, Zins- 
und Lizenzzahlungen zwischen verbun­
denen Gesellschaften. Das Änderungs­
protokoll passt das AIA-Abkommen an 
den revidierten OECD-Standard an, den 
die Schweiz ab 2026 umsetzt. Es bestehen 
keine materiellen Unterschiede zu die­
sem. Dabei wird auch die Ausnahme von 
den Meldepflichten für in der Schweiz an­
sässige Einrichtungen mit gemeinnützi­
gem Zweck vorgesehen.

Das Änderungsprotokoll enthält neu Be­
stimmungen für eine gegenseitige Amts­
hilfe bei der Einziehung (Betreibung) von 
Steuerforderungen im Bereich der Mehr­
wertsteuer.

Zum Änderungsprotokoll wird eine Ver­
nehmlassung durchgeführt, bevor es den 
eidgenössischen Räten zur Genehmigung 
vorgelegt wird. Die Änderung des AIA-Ab­
kommens ist nicht Teil des Paketansatzes 
zur Stabilisierung und Weiterentwicklung 
des bilateralen Wegs, sondern Folge des 
geänderten OECD-Standards. Die Ver­
handlungen zur Änderung des AIA-Ab­
kommens standen daher in keinem Zusam­
menhang mit dem Paket Schweiz–EU. «


